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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.03.1992

Norm

StPO §313 A

Rechtssatz

Allfällige rein faktische "Rückwirkungen" eines Wahrspruchs über die Zurechnungsunfähigkeit eines Mitangeklagten

auf die das Tatverhalten des Beitragstäters und damit die Beantwortung der Hauptfrage nach dessen Täterschaft

betreffende Beweiswürdigung indizieren keine Zusatzfrage zur Hauptfrage nach dessen Täterschaft.
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